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sondern auch steuerlich autonom ist 
(die reichste Provinz führt praktisch 
keine Mehrwertsteuer an Rom ab). Die 
Lega Nord hätte das am liebsten für 
ganz Oberitalien ebenso und kreiert 
dafür eine regionalistische „Kopfge-
burt“ (261).
Ungewöhnlich, das wurde bereits ge-
sagt, ist das Kapitel über die italieni-
schen Frauen, abgehandelt vor allem 
am Frauenbild der Medien, aber nach 
der Lektüre fragt man sich, was daran 
spezifi sch italienisch ist. Berlusconis 
quasi regimeoffi zieller Sexismus sicher-
lich, aber damit dürfte es wohl vorbei 
sein. Vielleicht müsste man sich Katho-
lizismus, Familismus und das Fehlen 
einer grün-alternativen Bewegung nä-
her ansehen, doch darüber schweigt 
sich Saveria Capecchi aus.
Dörte Dinger schließt sich bei ihrer 
Analyse der deutsch-italienischen Bezie-
hungen Rusconis These von der schlei-
chenden Entfremdung seit 1989 an, ist 
aber zuversichtlich, dass die nächste, 
Europa wirklich lebende, Generation 
die Dinge wieder ins Lot bringt, weil 
die Autorin Bilder mit sehr realen, die 
Politik bestimmenden Sachverhalten 
gleichsetzt. Zu guter letzt stellt Sonja 
Haug die Italiener in Deutschland vor, 
konzentriert sich dabei aber ganz auf 
die Gastarbeiter und streift so leider die 
neueren Entwicklungen mit keinem 
Wort.
Insgesamt ein an Aspekten reicher 
Sammelband, der leider genau bei den 
Themen, die derzeit auf das größte In-
teresse stoßen, den Erwartungen nicht 
ganz gerecht wird.

Christof Dipper

Köppl, Stefan: Politik in Italien: Vom 
Kartell zum Wettbewerb? Parteien – 
Parlament – Regierung. Baden-Baden. 
Nomos 2011. 384 Seiten. 49,90 €.

Das politische System Italiens stürzte 
Anfang der 1990er Jahre in eine 
schwere Krise, die es in seinen Grund-
festen erschütterte. Ausgelöst wurde sie 
durch die Ermittlungen der Mailänder 
Staatsanwaltschaft wegen Korruption 
und illegaler Parteienfi nanzierung 
(Tangentopoli), ihre eigentliche Ursa-
che aber bildete die Unfähigkeit der re-
gierenden Parteien, insbesondere der 
DC und des PSI, die anstehenden Prob-
leme der italienischen Gesellschaft zu 
lösen. In Wissenschaft und Publizistik 
wurden dafür vor allem die innere 
Struktur der Parteien, die Beziehungen 
zwischen Parlamentariern und Wäh-
lern, die Fragmentierung  des Parteien-
systems und die Dauerherrschaft des 
bürgerlichen Machtkartells aus Christ-
demokraten (DC), Liberalen/Demokra-
ten und Sozialdemokraten (PSI) ver-
antwortlich gemacht. Die Parteien 
würden von den Parteizentralen be-
herrscht, welche die Kandidatenauf-
stellung und damit die Zusammenset-
zung des politischen Personals be-
stimmten, die Distanz zwischen Wäh-
lern und Gewählten sei groß, der Ein-
fl uss des Wählervotums auf die Mehr-
heits- und Regierungsbildung gering, 
die Bildung regierungsfähiger Mehrhei-
ten als Grundlage stabiler Regierungen 
infolge der starken Fragmentierung des 
Parteiensystems unmöglich, ein institu-
tioneller Machtwechsel infolge des 
Machtmonopoles der DC beziehungs-
weise der Isolierung des PCI blockiert. 
Wahlen führten nicht zu einer Erneue-
rung der politischen Eliten oder Ablö-
sung der Regierung durch die Opposi-
tion, sondern lediglich zur Rotation 
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einzelner Minister oder zu kleineren 
Anpassungen der Machtverhältnisse 
innerhalb des herrschenden Parteien-
kartells. Das seit 1948 geltende reine  
Verhältniswahlrecht ohne wirksame 
Sperrklausel konserviere diese System-
defi zite. Es müsse daher durch ein rela-
tives Mehrheitswahlrecht wie in Groß-
britannien abgelöst werden. 
 In der nun einsetzenden Wahlrechtsre-
formdebatte ging es im Kern um die 
Frage, wie sich die Integration der poli-
tischen Kräfte in die republikanische 
Ordnung durch parlamentarische Re-
präsentation mit gouvernementaler 
Stabilität durch politische Konzentrati-
on in einer heterogenen, korporatis-
tisch und regional organisierten Gesell-
schaft mit schwachen Parteien, stark 
fragmentiertem Parteiensystem und ei-
ner von Klientelismus, Lokalismus, Fa-
milismus und Personalismus geprägten 
politischen Kultur miteinander verein-
baren ließen. Besonders die kleinen 
Parteien wehrten sich vehement gegen 
die Einführung der einfachen Mehr-
heitswahl. Heraus kam ein typisch ita-
liensicher Kompromiss, das Mattarel-
lum, das Elemente des Majorz mit Ele-
menten des Proporz im Verhältnis 75 
zu 25 mischte, das heißt 75% der 
Mandate wurden nach der relativen 
Mehrheitswahl in Einerwahlkreisen, 
25% der Mandate nach Verhältnis-
wahl in Wahlbezirken vergeben. Beide 
Komponenten waren eng miteinander 
verzahnt, um auch den Verlierern des 
Majorzes mit Hilfe des Proporzes eine 
Chance zu geben. Abgelöst wurde es 
2005 durch ein Verhältniswahlrecht 
mit 4% Sperrklausel und Mehrheits-
prämie, dem Porcellum, das bis heute 
in Kraft ist. 
Die Auseinandersetzungen um das 
Wahlrecht und die Auswirkungen sei-
ner Reform auf das politische System, 

insbesondere auf die Beziehungen zwi-
schen Parteien, Parlament und Regie-
rung in den Jahren 1993-2006, bilden 
Gegenstand der vorliegenden Arbeit, 
die 2010 von der Uni Passau als Dis-
sertation angenommen wurde. Zu sei-
nem besseren Verständnis werden auch 
die politischen Entwicklungen der Jah-
re 1946 bis 1993 und 2006-2008 in 
die Untersuchung einbezogen. Ihr Ziel 
ist es, die Auswirkungen der Wahl-
rechtsreform auf die politischen Wil-
lensbildungs- und Entscheidungspro-
zesse aufzuzeigen. Im Vordergrund 
steht dabei die Frage, ob diese Auswir-
kungen die Problemlösungsfähigkeit 
des politischen Systems erhöht haben. 
Die Vielfalt und teilweise Widersprüch-
lichkeit der reformerischen Zielvorstel-
lungen veranlasst den Autor, seine Fra-
gestellung auszudifferenzieren. So fragt 
er zunächst nach den Auswirkungen 
der Reformen auf den Prozess der Be-
stellung des politischen Personals 
durch die Wähler und damit mittelbar 
auf die der Regierung. Dann wendet er 
sich dem politischen Prozess im zentra-
len politischen Entscheidungssystem  
(Parlament, Regierung) zu. Beide Are-
nen sind durch die Parteien verbunden. 
Die Wechselbeziehungen zwischen bei-
den geraten so in den Blick. 
In der auf hohem Niveau sehr differen-
ziert durchgeführten Untersuchung ge-
langt der Autor zu dem ernüchternden 
Schluss, dass sich durch die Wahl-
rechtsreform von 1993 zwar die Bedin-
gungen des Parteienwettbewerbs er-
heblich gewandelt haben, was sich be-
sonders auf das Parteiensystem aus-
wirkte, dass aber die übrigen Ziele der 
Reform nicht erreicht wurden. Ihre 
Auswirkungen auf den politischen Wil-
lensbildungs- und Entscheidungspro-
zess waren daher begrenzt. 
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In der Arena Wähler-Parteien-Parla-
ment führte das Mattarellum ab 2001 
zu einer weitgehenden Bipolarisierung 
des Parteienwettbewerbs. Entscheidend 
dafür war der Zwang zur Bildung 
möglichst großer Wahlbündnisse, denn 
nur diese hatten infolge der dominie-
renden Majorzkomponente Sieges-
chancen. Ihnen gehörten auch die de-
mokratischen Nachfolgeorganisatio-
nen des kommunistischen PCI sowie 
des neofaschistischen MSI an, die bis 
dahin von der Machtbeteiligung ausge-
schlossen waren. Dies trug erheblich 
zur Entstehung eines neuen Parteien-
systems bei, dessen bipolare Struktur 
den institutionellen Machtwechsel er-
möglichte, der vorher durch das 
Machtmonopol des bürgerlichen Herr-
schaftskartells blockiert worden war. 
An die Stelle des Kartells trat der Wett-
bewerb. Bei nationalen Wahlen wurden 
nun nicht mehr nur das Kräfteverhält-
nis innerhalb des bürgerlichen Macht-
kartells neu austariert, sondern die 
Macht zwischen konkurrierenden 
Wahlkoalitionen neu verteilt. Dies 
stärkte erheblich die Position der Wäh-
ler. Sie konnten nun zwischen einem 
alternativen Wahlangebot wählen und 
damit mittelbar die zukünftige Regie-
rung bestimmen. Auf die personelle 
Zusammensetzung des Parlaments und 
damit der Regierungsmehrheit hatten 
sie dagegen kaum Einfl uss. Die einzel-
nen Koalitionsparteien konnten zwar 
nicht selbst über die Kandidatenauf-
stellung in allen Wahlkreisen entschei-
den, da sie sich mit ihren Bündnispart-
nern absprechen mussten, ihre Zentra-
len erhielten aber durch die Bündnis-
absprachen die Entscheidungskompe-
tenz für die Besetzung der ihnen jeweils 
zustehenden Kandidaturen. Die perso-
nellen Präferenzen der Wähler mussten 
sie dabei kaum berücksichtigen, denn 

diese waren gezwungen, für den Wahl-
kreiskandidaten der Koalition zu stim-
men, deren Erfolg sie wollten, ob er 
ihnen nun persönlich gefi el oder nicht. 
Da vor jeder Wahl die Kandidaturen in 
den Wahlkreisen zwischen den Koaliti-
onsparteien neu ausgehandelt wurden, 
hatten viele Kandidaten kaum genü-
gend Zeit, in ihren Wahlkreisen Wur-
zeln zu schlagen. So konnten sich auch 
keine dauerhaften Beziehungen zwi-
schen Wählern und Gewählten heraus-
bilden, wie es die Protagonisten des 
neuen Wahlrechts anstrebten.
Die Fragmentierung des Parteiensys-
tems wurde dagegen nicht überwun-
den, sondern im Gegenteil verstärkt. 
Das neue Wahlrecht zwang zwar die 
Kleinparteien, sich großen Wahlbünd-
nissen anzuschließen, wenn sie im Par-
lament vertreten sein wollten, aber bei 
den Bündnisverhandlungen besaßen sie 
trotz ihres geringen Wählerpotentials 
eine starke Verhandlungsposition, da 
aufgrund des relativen Kräftegleichge-
wichts zwischen den Hauptkonkurren-
ten jede Stimme für den Erfolg ge-
braucht wurde. Sie konnten sich so 
aussichtsreiche Wahlkreiskandidaturen 
sichern, die ihnen den Mandatsgewinn 
und damit den Einzug ins Parlament 
ermöglichten. Dort gründeten sie eige-
ne Fraktionen und verfolgten eigene 
Projekte. Die Regierungsmehrheiten 
waren daher genauso instabil  wie vor-
her. Das wichtigste Ziel der Wahl-
rechtsreform, die Bildung regierungsfä-
higer Mehrheiten durch Konzentration 
und Bipolarisierung des Parteiensys-
tems, wurde somit nicht erreicht. Die 
Regierungen der „Zweiten Republik“ 
haben daher mit ähnlichen internen 
Schwierigkeiten zu kämpfen wie die 
der „Ersten“, die Problemlösungsfähig-
keit des Systems haben sich kaum ver-
bessert. 
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Der Autor macht dafür vor allem die 
begrenzte Reichweite der Reformen 
verantwortlich. Bis auf das Wahlrecht 
und teilweise die Geschäftsordnung 
habe sich der institutionelle Kontext 
des politischen Prozesses kaum verän-
dert. Zu diesem zählt er außer der Ver-
fassungsordnung auch die politische 
Kultur, das heißt die tief verwurzelten 
Traditionen, Identitäten, Ordnungsvor-
stellungen und Handlungsorientierun-
gen der politischen Akteure. „Die Aus-
wirkungen der Veränderungen im Par-
teiensystem,“ so sein Fazit, „trafen al-
so im zentralen politischen Entschei-
dungssystem auf eine von gänzlich an-
deren Normen und Prinzipien geprägte 
Umwelt, die sie assimilierte, fi ltrierte 
und abmilderte, wenn nicht gar in Tei-
len abprallen ließ.“ Dem ist voll zuzu-
stimmen. Die „Zweite Republik“ un-
terscheidet sich daher in der Praxis 
kaum von ihrer Vorgängerin. Es ist da-
her auch wenig sinnvoll, für die Um-
bruchphase der Jahre 1993/94-1996  
den Begriff der Transition zu benutzen, 
wie es der Autor in Anlehnung an die 
italienische Politikwissenschaft tut. Mit 
diesem Begriff wird in der internatio-
nalen Fachliteratur allgemein der 
Übergang von der Diktatur zur Demo-
kratie in Südeuropa sowie in Latein-
amerika in den 1970er Jahren bezeich-
net. Da dieser Übergang in Italien be-
reits in den Jahren 1943-1945 erfolgte 
und die 1946/47 geschaffene Verfas-
sungsordnung trotz mehrerer Anläufe 
bisher nicht reformiert wurde, scheint 
es sinnvoller, von Transformation zu 
sprechen. Diese ist als Prozess zu ver-
stehen, der noch keineswegs abge-
schlossen ist, wie das erneute Aufl eben 
der Verfassungs- und Wahlsystemde-
batte nach dem erzwungenen Rücktritt 
der vierten Regierung Berlusconi im 
November 2011 zeigt. Zum Verständ-

nis dieses komplexen Prozesses leistet 
die vorliegende Arbeit einen wertvollen 
Beitrag. Sie ist solide recherchiert, gut 
argumentiert, klar und verständlich ge-
schrieben, ausführlich dokumentiert 
und trotz ihrer sehr differenzierten Be-
weisführung und ihres umfangreichen 
Literaturanhangs nicht überlang (384 
Seiten) So sollten Qualifi kationsarbei-
ten sein. Bravo!

Roland Höhne

Röhrich, Wilfried. Rückkehr der 
 Kulturen. Die neuen Mächte in der 
Weltpolitik. Baden-Baden. Nomos 
2010. 103 Seiten. 19,00 €.

Wilfried Röhrich hat ein schmales 
Buch über die Rückkehr der Kulturen 
in den Internationalen Beziehungen 
vorgelegt. Der Titel des Buches regt das 
Interesse des Lesers an, zumal das 
Schlagwort der Kultur seit Samuel 
Huntingtons „Kampf der Kulturen“ 
nicht nur in akademischen Kreisen an 
Bedeutung gewinnt, sondern auch den 
öffentlichen Diskurs in der Form des 
Strebens nach einem Dialog der Kultu-
ren bestimmt. Allerdings ist der Titel 
irreführend. Röhrich widmet sich mit-
nichten einer Defi nition von Kultur – 
in Abgrenzung zu anderen territorial 
gebundenen Akteuren der Internatio-
nalen Beziehungen –, noch erklärt er, 
warum der Begriff der Kultur wieder 
weltpolitische Relevanz erlangt. Er-
kenntnisleitend ist vielmehr der Unter-
titel. Röhrich bietet einen historischen 
Abriss der politischen Geschichte der 
neuen Mächte in der Weltpolitik an. 
Für ihn sind dies Russland, China und 
Indien. 
In diesem historischen Abriss liegt 
auch der unbestreitbare Nutzen für 
den Leser. Trotz der Kürze des Buches 
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